
4 LAW
Eine erhabene 1-oZs für Ihne Kaiser!. König!. Ma¬

jestät, die Durchlauchtigste junge Herrschaften, und die O-Es, um
diesem ^.Ämi zu- und die um den Kaiser!. Thron stehende übersehen
zu können.

Num. 2.

Mit was für Oeremoninlim das lituinr-Fest des
militärischen klariss UtsrsstB-Ordens an dem bistimmren

Tag alle Jahr feyerüch begangen werden soll.
M!ind die allhier anwesende Groß-Lreuze und Ritter zu

diesem Ordens-Fest durch die Behörde förmlich vorzu¬
laden.

260. Sollen an diesem Tag nebss denen Gross-Lreuzen die¬
ses Ordens auch die sammentliche Ritter des klarise UrereiiX-
Ordens in die Naht-Stuben die Lmrss haben, von dannen Sie
Se. Kaiser!. Majestät den Allerdurchlauchtigsten Groß Meister nach
der Hof-Kapellen oder Hof-Kirchen zu begleiten die Gnade genüßcn
werden.

ztiö. Soll die erst erwehnte Begleitung in die Hof.Kapellen,
oder Hof-Kirchen in folgender Ordnung vor sich gehen.

Erftlrchen: Die Edel-Knaben.
Zwesrcns: Die Lammerherren und geheime Näthe in

- Kleidern.
Drittens: Die Ritter und Groß-Lreuze nach ihttr ^.n-

eiennets mit ihren Ordens-Zeichen,und relpeÄive grossen Or¬
dens-
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dens-Band auch mit ihrer Regiments- oder vener-sts-vnikorms
angekleidet.

Vrerreno: Der Allerdurchlauchtigste Groß-Meister dieses
Ordens, ebenfalls in reicher I7ist5c>rme, und nebst dem am rothen
Band abhangenden goldenen Vließ, mit dem großen Ordens-Band
umgeben, so das beede anwesende altere Groß-Lreuze dieses Ordens
ihren Allergnädigsten Groß-Meister Se. Kaiser!. Majestät zu beglei¬
ten, hiernächst auch der Obrist-Lammerer und die Hartschieren und
Trabanten Varste - Hauptleute Se. Kaiserl. Majestät zu diesen
Kirchgang so wie sonsten zu bedienen haben.

Fünftens: Folgen die Botschafter imrnestiate nach ihrer
Kaiserl. Majestät und werden sich Allerhöchstdieselbenmit dieser
Begleitung hinunter in die Hof-Kapellen oder nach der Hof-Kirchen
erheben.

4 «ü- Soll der Hof-Kapellen oder Hof-Kirchen vorderer Thor

mit rothen Damast, wie am Weynachts und H. drey Königs-Tag
ausspallieret und für Se. Majestät den Kaiser der vamon zuberei¬
tet werden.

zt°- Ist die übrige Zubereitung in der Hof-Kapellen und
Hof-Kirchen, wie sonsten gewöhnlich zu veranstalten, nur mit der
alleinigen Ausnahm, daß für die Vransts-Ooix eine lange Bank,
für die Ritter aber mehrere Bänke über zwerch gestellet werden,
wie an denen Dank-Festen und De Oeum laustamus für das iVli-
lüare bey 8r. 8tepll-m zu geschehen pfleget.

6rö- Nach der Predig und dem hohen Amt soll sodann der
Zuruckgang ebenfalls auf obbeschriebene Art vollzogen werden.
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